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auch schon Misstrauen? Nein! Dies ist Risikoma-
nagement und unternehmerische Weitsicht, da
man sich mit entsprechenden Risiken, deren
Eintretenswahrscheinlichkeiten und deren Ver-
hinderung oder Überwälzung auseinandersetzt.
Nicht anders ist das Risiko Wirtschaftskrimina-
lität einzustufen.
Ein geeignetes und adäquates Kontrollsystem
baut dabei auf einem Risikoprofil der eigenen
Unternehmung auf. Dabei ist zwischen mittelba-
ren und unmittelbaren Risikofaktoren zu unter-
scheiden, welche sich zu Risikozonen entweder
auf Stufe eines Prozesses, einer Funktion, einer
Abteilung oder einer ganzen Unternehmung ku-
mulieren können. Unmittelbar sind acht Fakto-
ren zu benennen: Zugriff auf Vermögenswerte,
Komplexität der involvierten Technik, Struktur
des Prozesses, erbrachtes Produkt, zeitlicher
Druck, Kunden- oder Lieferantennähe, Hand-
lungsspielraum, bisherige Kontrolltätigkeit. Als
mittelbar sind sodann die Art der Geschäftstätig-
keit der Unternehmung zu nennen, die Unter-
nehmensstruktur, die Einbettung in die wirt-
schaftliche, gesellschaftliche und rechtliche Um-
welt sowie die Unternehmenskultur und die
Anspruchsgruppen. 
Aus diesen Faktoren können Risikozonen eruiert
werden, Risikoprofile erstellt und massgeschnei-
derte, adäquate Kontrollsysteme entwickelt wer-
den. Es beginnt aber immer mit den Kenntnissen
über die eigenen Prozesse, Organisation, der ei-
genen Mitarbeiter und der Kunden und Liefe-
ranten.

Welches war für Sie einer der speziell-
sten Fälle im Bereich der Wirtschaftskri-
minalität?
Einen speziellen gibt es nicht. Jeder Fall von
Wirtschaftskriminalität ist auf seine Weise mit
Umfeld, Tatbegehung und Personen speziell und
neuartig. Kein Fall ist gleich wie der andere. Dar-
in liegt auch der Reiz bei der Sachverhaltsauf-
klärung und Finanzermittlungen, da es immer
von neuem ein geistiges Schachspiel ist. Ganz
speziell in Erinnerung sind mir aber die Fälle, in
denen die Täter anhand der Komplexität des Fal-
les hofften, straffrei davon zu kommen, ihre
Hoffnung aber enttäuscht wurde. So zum Bei-
spiel der Fall eines Anlagebetrügers mit 500 Ge-
schädigten, bei dem die nicht vorhandene Buch-
haltung gutachterlich rekonstruiert wurde und
dies dann zur Verurteilung führte; eine SAP-Pro-
jektbuchhaltung mit 600’000 Datensätzen und
30’000 Dokumentenseiten durchforscht wurde,
um nicht authorisierte Zahlungsabflüsse zu fin-
den oder die Analyse von internationalen Bank-
zahlungsströmen mit einem Gesamtvolumen
von umgerechnet 2 Milliarden Franken. Doch es
sind auch die kleineren Fälle, die schlussendlich
speziell sind, da man auch dort mit professio-

nellen Dienstleistungen den Unterschied ma-
chen kann und die direkte «client satisfaction» er-
fahren darf.

Sind die Täter nach der Festnahme in der
Regel reuig? 
Nein, in den meisten Fällen nicht. Der Fall Ha-
fen ist hier wohl eine der Ausnahmen. Normaler-
weise hat jeder Wirtschaftskriminelle seine «story
line», wieso sein Handeln rechtmässig sein sollte,
pfannenfertig parat. Aufgabe ist es also, diese er-
ste «story line» anhand des Verdachts und des
eruierten Sachverhalts zu entkräften. Danach
wird meist gleich eine zweite und dritte «story
line» nachgeschoben, bis dann schlussendlich so
viele Widersprüche erbracht und die Fakten eru-
iert sind, dass ein Geständnis und Reue des Tä-
ters in Aussicht sind.

Wie stehen die Chancen des Geschädig-
ten, dass der entstandene Schaden be-
glichen wird?
Leider sehr schlecht. Alles, was man nicht in den
ersten 72 Stunden nach Entdeckung sicherstel-
len kann, muss als verloren betrachtet werden.
Grosse sogenannte «asset recovery»-Aktionen
zahlen sich unter dem Strich nur in ganz speziel-
len Fällen aus. 

Wirtschaftsdelikte schaden dem Ruf der
Unternehmen. Dabei bekommt die Öf-
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Herr Müller, bezüglich Wirtschaftskrimi-
nalität warf der Fall Hafen viele Fragen
auf. Wie kann es passieren, dass eine
solch enorme Summe veruntreut wird?
Christof Müller: Der Fall Hafen ist mir nur aus
den Medien bekannt. Er zeigt aber exemplarisch
die Risikofaktoren von Wirtschaftskriminalität.
Der gefährlichste Täter ist der Insider, der die Or-
ganisation und die internen Prozesse sehr gut
kennt und diese durch seine Vertrauensstellung
mit krimineller Energie zu seinem eigenen Vor-
teil ausnützt. Solche Täter sind zudem zum über-
wiegenden Teil Ersttäter, sozial integriert und als
Mitarbeiter geschätzt, da sie einen überdurch-
schnittlichen Arbeitseinsatz leisten und meist
keine oder nur kurz Ferien nehmen, um ihr Ar-
beitsumfeld kontrollieren zu können und die
Aufdeckung ihrer Taten zu verhindern. Die Scha-
denssumme korreliert zudem meist mit dem
Zeitraum der Tatbegehung, dass heisst. der Täter
der schnell entdeckt wird, hat meist gar nicht die
Möglichkeit, sehr grossen Schaden anzurichten.

Wenn sich nicht einmal eine Bank genü-
gend absichern kann, wie soll es denn ei-
nem KMU gelingen?
Es ist festzuhalten, dass es keine absolute Sicher-
heit gibt, weder im privaten noch im geschäftli-
chen. Börsenkotierte Grossunternehmungen
werden aber durch gesetzliche Sorgfaltspflichten,
zum Beispiel durch Sarbanes-Oxlay act, heute

vermehrt in die Pflicht genommen, sich aktiv
und präventiv gegen das Risiko Wirtschaftskri-
minalität zu wappnen. Mit grossem Aufwand
werden dafür Prozesse und Strukturen durch-
leuchtet und Frühwarnsysteme entwickelt und
eingeführt. Ein Fall Hafen würde daher heute
entweder sehr viel früher entdeckt werden oder
so schon gar nicht mehr möglich sein.
Auch die schweizerischen KMU werden zukünf-
tig durch das geplante Rechnungslegungs- und
Revisionsgesetz (RRG) in die Pflicht genommen,
sich für das Thema Wirtschaftskriminalität zu
sensibilisieren und anhand der eigenen Risikobe-
urteilung ein Kontrollsystem zu entwickeln und
zu implementieren.
Dafür hat man sich vor Augen zu halten, dass
Wirtschaftskriminalität von Menschen began-
gen wird, welche sich in Risikozonen bewegen
und dort kriminell tätig werden. Es ist nicht ein-
fach der Computer, das Internet oder die sonsti-
gen Umstände, die die Tat begehen, sondern im-
mer eine Person.

Laufen solche Taten immer nach demsel-
ben Muster ab?
Jeder Wirtschaftskriminelle – die männliche
Form ist gewollt gewählt, da Statistiken nur rund
fünf Prozent weibliche Wirtschaftstäter zeigen –
wird durch drei Faktoren in seiner Tathandlung
bestimmt: Motiv, Gelegenheit und Methode.
Das Motiv ist beim Wirtschaftskriminellen
schnell klar, nämlich seine Bereicherungsabsicht.
Nur zu einem sehr kleinen Teil sehen wir Engpass-
täter oder Täter aus altruistischen Gründen, wel-

che in die unternehmenseigene Portokasse grei-
fen. Gelegenheit ergibt sich sodann aus dem per-
sönlichen Arbeitsumfeld des Täters. Zur eigent-
lichen Tatbegehung muss danach noch eine Me-
thode entwickelt werden. Dazu ein ganz simples
Beispiel: Der Buchhalter, der aus Versehen eine
Zahlung von 56’718.55 Franken auf das falsche
Bankkonto überwiesen hat, bemerkt seinen Feh-
ler nach fünf Monaten und ruft die Zahlung
zurück. Gleichzeitig fällt ihm aber auf, dass ihn
niemand darauf angesprochen hat. Damit hat er
eine Lücke im Kontrollsystem entdeckt, welche
er – sofern er das Motiv und die kriminelle Ener-
gie in sich trägt – für seine eigenen Zwecke aus-
nützen kann. Die Methode ist dabei sehr simpel,
da er einen echten Beleg richtig kontiert, aber
falsch ausführt. Der Täter kann also beginnen,
Transaktionen auf Konten von seinen neu eröff-
neten Strohfirmen zu leiten. Sofern er darauf an-
gesprochen werden sollte, kann er dies als Fehl-
buchungen begründen und die Zahlungen zu-
rück überweisen lassen.

Viele KMU können sich kein geeignetes
Kontrollsystem leisten, sei es aus finan-
ziellen oder zeitlichen Gründen. Und ein
Klima des Misstrauens darf ja auch nicht
entstehen. Wo liegt die Lösung?
Jede Unternehmung hat schon ein Kontroll-
system - und wenn es nur der Chef persönlich ist,
der von Zeit zu Zeit seinem Bauchgefühl durch
Nachkontrolle Nachachtung verschafft. Dies hat
auch nichts mit Misstrauen zu tun, sondern mit
Vorsorge. Ist der Abschluss einer Versicherung
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fentlichkeit ja nur einen Teil davon mit.
Wie viele Fälle werden hinter verschlos-
senen Türen geregelt?
Umfragen zeigen, dass die Anzeigequoten heute
noch bei zirka 15 bis 20 Prozent liegen. Diese
Quote wird aber weiter dramatisch zurückgehen
- und nicht nur, weil man um seinen Ruf besorgt
ist, sondern weil man sich als Geschädigter even-
tuell selber strafbar gemacht hat. Dafür hat der
Gesetzgeber mit der Einführung der Strafbarkeit
der Unternehmung wegen mangelnder Organi-
sation (Art. 100quater StGB; in Kraft seit dem
1. Oktober 2003) selbst gesorgt. 
Die anwaltliche Klärung dieser Rechtsfrage
führt heute schon in den meisten Fällen dazu,
dass der Schritt nach aussen nur noch unter gros-
sem Bedacht und unter kontrollierbaren Um-
ständen gewählt wird. Dass damit die spezial-
und generalpräventive Wirkung von Strafnor-
men geschmälert wird, versteht sich von selbst. 
Ganz generell ist die Tendenz des Gesetzgebers
zu beklagen, sich mit immer neuen Straftatbe-
ständen vom Erwartungsdruck der Öffentlich-
keit, welche die Bekämpfung der Wirtschaftskri-
minalität immer vehementer einfordert, zu ent-

lasten. Dabei ist mit aller Deutlichkeit zu sagen,
dass wir im Bereich der Bekämpfung der Wirt-
schaftskriminalität keinen Gesetzesnotstand
mehr haben – ganz im Gegenteil – sondern einen
Vollzugnotstand der nur schon bestehenden
Strafnormen.

Wirtschaftskriminalität beginnt im Grun-
de schon bei kleinen Delikten. Aber seien
wir ehrlich, vieles davon wird doch im All-
gemeinen einfach goutiert, oder?
Die Sozialwissenschaften lehren uns, dass es ein
gegenseitiges Lernen und Legitimieren gibt. Dort,
wo also nicht sanktioniert wird, schleicht sich Le-
gitimation ein. Legitimation führt dann zum Ler-
nen und Nachahmen. Der Staat, die Gesellschaft
und die Wirtschaft selbst haben ein primäres In-
teresse, Grenzen zu ziehen und Überschreitungen
zu sanktionieren. Das Wirtschaftsstrafrecht muss
dabei aber so eng umrissen bleiben, dass es auch
durchgesetzt und vollzogen werden kann.

Experten bringen die steigende Wirt-
schaftskriminalität mit dem steigen-
den Leistungsdruck in Zusammenhang.

Darf man heute von seinen Angestell-
ten nichts mehr verlangen?
Ich gehöre nicht zu diesen Experten. Für mich
ist die Erosion der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-
Loyalität auf allen Hierarchiestufen das zentrale,
fördernde Element von unternehmensinterner
Wirtschaftskriminalität.
Wenn Mitarbeiter so schnell über den Tisch ge-
zogen werden, um ihnen die Reibungswärme als
Nestwärme zu verkaufen oder sich Mitarbeiter
nur noch als Spielmasse auf Abruf fühlen, muss
sich nicht wundern, wenn diese dann nur noch
auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind und sich
eine Mitnahmementalität von der untersten bis
obersten Hierarchiestufe entwickelt. Diese Ten-
denzen, die sich zunehmend akzentuieren, sind
soziale und wirtschaftliche Zeitbomben, welche
auch wirtschaftskriminelles Verhalten primär
fördern. Es ist daher nicht vermessen zu orakeln,
dass uns noch eine sehr unruhige Zukunft in Sa-
chen Wirtschaftskriminalität bevorsteht.
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